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COVID-19 – Entlastung bei der Steuer 
 
DIE CORONA-KRISE BELASTET DEUTSCHE UNTERNEHMEN ERHEBLICH. BUND UND LÄNDER HABEN 
JETZT STEUERLICHE ENTLASTUNGEN FÜR BETROFFENE UNTERNEHMEN BESCHLOSSEN. 

 
 
Executive Summary  
 
• Bund und Länder haben am 19. März steuerliche 

Maßnahmen zur Entlastung der Betroffenen der 
Corona-Krise beschlossen, die ab sofort umgesetzt 
werden sollen und bis 31.12.2020 gelten. 

• Ziel der Maßnahmen ist es, die Liquidität der Unter-
nehmen zu erhalten. 

• Unmittelbar Betroffene können  ab sofort (zinslose) 
Steuerstundungen, Herabsetzungen der Steuer-
vorauszahlungen und eine Aussetzung von Voll-
streckungshandlungen beantragen.  

• An den Nachweis der Betroffenheit sollen hierbei 
keine strengen Anforderungen gestellt werden. 

• Unabhängig davon sollten Unternehmen prüfen, ob 
weitere steuerliche Entlastungen über entsprechen-
de Gestaltungen (z.B. Umstrukturierungen, Darle-
hensverzichte) hilfreich sind.  
 

 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben am 
19.03.2020 reagiert, um die Folgen der Corona-Krise für 
in Deutschland agierende Unternehmen und in Deutsch-
land Steuerpflichtige abzumildern. Hierzu erging ein 
BMF-Schreiben1 und ein gleich lautender Erlass der 
obersten Finanzbehörden der Länder.2 Ziel der Maß-
nahmen ist insbesondere, die Liquidität der Unterneh-

                                                                 
1 BMF-Schreiben vom 19.03.2020 zu steuerlichen Maßnahmen 
   zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-Virus  
   (COVID-19/SARS-CoV-2) (Link) 
2 Gleich lautender Länder-Erlass vom 19.03.2020 zu gewerbe- 
   steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswir- 
   kungen des Corona-Virus (COVID-19/SARS-CoV-2) (Link) 
 
 

men während der Krise zu erhalten und nicht durch 
Steuerzahlungen weiter zu belasten. 
 
Maßnahmen im Einzelnen 
 
1. Steuerstundungen 
 
Betroffene Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 
bei ihrem zuständigen Finanzamt Anträge auf Stundung 
fälliger oder bis dahin fälliger Einkommen- oder Körper-
schaftsteuerbeträge stellen. Eine Stundung von nach 
dem 31.12.2020 fällig werdenden Steuern soll jedoch 
nur bei besonderer Begründung möglich sein. 
 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann dabei sei-
tens der Finanzverwaltung in der Regel verzichtet wer-
den.  
 
Zu beachten ist jedoch, dass die beschlossene Möglich-
keit der Steuerstundung per se nicht für die von den 
Gemeinden verwaltete Gewerbesteuer gilt. Diese wer-
den insoweit nicht durch die Schreiben gebunden. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Gemeinden auch ohne eine 
Bindung an das BMF-Schreiben ähnliche entgegenkom-
mende Maßstäbe ansetzen werden für die Steuerstun-
dung. 
  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf;jsessionid=137FB245C67EC0782075C0FB6F52FE8C.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf;jsessionid=137FB245C67EC0782075C0FB6F52FE8C.delivery1-master?__blob=publicationFile&v=2
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2. Anpassung der Vorauszahlungen zur Einkommen-, 
Körperschaft- und Gewerbesteuer 

 
Betroffene Steuerpflichtige können beim für sie zustän-
digen Finanzamt Anträge auf Anpassung der Vorauszah-
lungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
sowie Anträge auf Anpassung des Gewerbesteuermess-
betrags für Zwecke der Gewerbesteuervorauszahlungen 
stellen. Kommt es zu einer Anpassung des Gewerbe-
steuermessbetrags, bindet dies auch die für die Erhe-
bung der Gewerbesteuer zuständigen Gemeinden.  

 
3. Aussetzung von Vollstreckungshandlungen 
 
Bis zum 31. Dezember 2020 soll bei betroffenen Steuer-
pflichtigen von Vollstreckungsmaßnahmen im Hinblick 
auf (derzeit) rückständige oder bis zu diesem Zeitpunkt 
fällig werdender Einkommen- und Körperschaftsteuern 
abgesehen werden. Der Betroffene muss dazu das zu-
ständige Finanzamt kontaktieren, wenn das Finanzamt 
nicht selbst von der Betroffenheit erfährt. Für den Zeit-
raum vom 19.3.2020 bis 31.12.2020 sollen bei den Be-
troffenen zudem keine Säumniszuschläge erhoben wer-
den. 
 
Dies gilt jedoch wiederum nicht für die Gewerbesteuer, 
da die Gemeinden nicht durch die Schreiben gebunden 
werden. 
 
 
 
 
 

Betroffene Steuerpflichtige  
 
Auf die Regelungen kann sich jeder Steuerpflichtige 
berufen, der nachweislich unmittelbar und nicht uner-
heblich von den wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Corona-Virus betroffen ist. Ein wertmäßiger Nachweis 
der entstandenen Kosten ist hierbei ausdrücklich nicht 
erforderlich. 
 
Angesichts der zahlreichen in den letzten Tagen und 
Wochen ergangenen polizeilichen Allgemeinverfügun-
gen, wie Versammlungs- und Veranstaltungsverbote, 
Schließungen bei Gastronomie, Gaststätten, Spiel- und 
Vergnügungsstätten und insbesondere auch den Ein-
schränkungen im Reiseverkehr sollte die erforderliche 
Beweisführung leicht gelingen, wobei zu hoffen ist, dass 
die Finanzverwaltung hier unbürokratisch prüft.  
 
Nur mittelbar von den Auswirkungen der Corona-Krise 
betroffene Steuerpflichtige sind nicht von der Sonderre-
gelung umfasst und werden auf die allgemeinen Grunds-
ätze verwiesen. Damit ist ein Antrag aber keinesfalls 
ohne Aussicht auf Erfolg. Es ist auch mittelbar Betroffe-
nen dazu zu raten, entsprechende Anträge zu stellen und 
die unbillige Härte aufgrund der aktuellen Situation ge-
sondert zu begründen. 
 
Auch in Grenzfällen sollten sich Steuerpflichtige in den 
entsprechenden Anträgen unbedingt auf die Sonderre-
gelungen beziehen. Das BMF hat – zumindest für die 
Stundungen – klargestellt, dass bei der Nachprüfung der 
Voraussetzungen keine strengen Anforderungen gestellt 
werden.  
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Fazit 
 
Die Maßnahmen stellen einen wichtigen und begrü-
ßenswerten Schritt zur Entlastung der von der Krise 
betroffenen Steuerzahler dar und reihen sich in ihrer 
Zielsetzung in die anderen bisher beschlossenen Maß-
nahmen der Bundesregierung, insbesondere die Auswei-
tung der KfW-Kredite, ein.  Die Bundesregierung will 
dazu beitragen, die Liquidität der Unternehmen in 
Deutschland sicherzustellen, um Arbeitsplätze zu erhal-
ten. Weitere Maßnahmen steuerlicher Art, wie eine 
Verlängerung von Fristen zur Abgabe von Erklärungen 
(ohne Verspätungszuschläge), und wirtschaftlicher Art, 
wie die „Soforthilfe Corona“ der bayerischen Staatsregie-
rung, wären wünschenswert. 
 
Betroffene Unternehmen sollten schnell reagieren und 
nicht zögern, entsprechende Anträge zu stellen. Auch 
falls sie nicht unter die Sonderregelungen fallen, kann 
ein Antrag mit Verweis auf die allgemeinen Regelungen 
und die unbillige Härte aussichtsreich sein, insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Corona-Krise noch nicht absehbar sind. 
 
Von der Krise betroffene Unternehmen sollten darüber 
hinaus auch bestehende Regelungen und Erleichterun-
gen des Steuerrechts, wie beispielsweise die Steuerfrei 
heit von Sanierungserträgen etwa bei Darlehensverzich-
ten, soweit möglich nutzen, und steueroptimierende 
Umstrukturierungen prüfen, um möglichst unbeschadet 
durch die Corona-Krise zu kommen. 
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